
Beschluss 

vom 2 7. frhruar I 996 

über den Fonds für Forschungsarbeiten 
über psychische Erkrankungen und Drogenabhangigkeit 

Der Staatsrat des Kantons Freiburg 

gestüt::t: 

auf die Artikel 15 ff. des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die 
Betaubungsmittel: 

auf das Gesetz vom 11. Februar 1969 betreffend die Schaffung eines psy
chosozialcn Zcntrums: 

in Erwagung: 

Das Psychosozialc Zentrum ist mit der ambulanten Behandlung psychisch 
crkrankter, vor allem drogenabhangiger Personen betraut. Die vom Psy
chosozialcn Zcntrum gclcitctcn Behandlungsprogramme müssen sorgfaltig 
evaluiert und der Entwicklung auf dem medizinischen und pharmakologi
schen Gcbict laufcnd angepasst werden. 

Der Bund gewahrt Beitrage an die Forschung auf dem Gebiet der Betau
bungsmittel, und die Pharmaindustrie setzt Mittel frei für die Forschung 
über Thcrapeutika, die der Behandlung drogenabhangiger oder an psychi
schen Stôrungen leidender Personen dienen. 

Es ist angebracht, diesc finanziellen Mittel in einem Fonds zu vereinen, 
damit das Psychosoziale Zentrum an Forschungsprogrammen teilnehmen 
und die zur Entwicklung seiner Behandlungsprogramme unentbehrlichen 
wissenschaftlichen Studien durchführen kann. 

Auf Antrag der Gesundheits- und Sozialfürsorgedirektion, 
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hcsch/icsst: 

Artikel 1. Es wird ein Fonds für Forschungsarbeiten über psychische 
Erkrankungen und Drogenabhangigkeit (der Fonds) errichtet. 

Art. 2. 1 Der Fonds bezweckt die Finanzierung von Forschungsarbeiten 
über Therapeutika, die in den Programmen zur Bekampfung psychischer 
Erkrankungen und aller Formen von Drogenabhangigkeit eingesetzt wer
den sollen. 

1 Aus dem Fonds werden auch wissenschaftliche Untersuchungen über die 
Auswirkungen der Betaubungsmittel, die Ursachen und die Folgen ihres 
Missbrauchs finanziert. 

Art. 3. Der Fonds wird gespiesen durch: 

a) die vom Bundesamt für Gesundheitswesen gewahrten Beitrage an die 
wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Betaubungsmittel; 

b) Leistungen Dritter, insbesondere die Beitrage der Pharmaindustrie; 

c) Spenden und Schenkungen, die für die Forschung über Drogenab-
hangigkeit und psychische Erkrankungen gewahrt werden; 

d) die Ertrage des Fondskapitals. 

Art. 4. Der Fonds wird vom Psychosozialen Zentrum nach den Weisungen 
der Gesundheits- und Sozialfürsorgcdirektion verwaltet. 

Art. S. 1 Dieser Beschluss wird rückwirkend auf den 1. Januar 1996 in 
Kraft gesetzt. 
2 Er wird im Amtsblatt verôtTentlicht, in die Amtliche Gesetzessammlung 
aufgenommen und im Sonderdruck herausgegeben. 

Also beschlossen vom Staatsrat, zu Freiburg, am 27. Februar 1996. 

Die Prasidentin: Der Kanzler: 

R. LÜTHI R. AEBISCHER 

133 


		2024-10-25T15:22:43+0200
	"1701 Freiburg"
	"Gesetzessammlung des Kantons Freiburg"




